
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich Versicherungsansprüche in Höhe des Gegenstandswertes bzw. in Höhe der noch offenen 
1. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen Forderungen an den Auftragnehmer ab.

zwischen uns und dem Kunden. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 7. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im 
gültige Fassung. Soweit individualvertragliche Regelungen getroffen wurden, haben diese Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so 
Vorrang vor unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns 

2. Verbraucher i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware 
Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen im Rahmen des Vertrages eine gewerbliche mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.
oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.

§ 5 VergütungUnternehmer i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder 
1. Beim Versendungskauf versteht sich der Preis zuzüglich der angemessenen Versandkosten. Die rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in 

im Angebot ausgewiesenen Endbeträge sind nach bestem Wissen ermittelt und sind — falls nicht Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
anderes ausdrücklich angegeben ist - als Circa-Werte zu verstehen, soweit sie sich als Kunde i. S. d. Geschäftsbedingungen ist der jeweilige Vertragspartner, unabhängig davon, ob 
Rechenergebnis von Einheitspreisen in Multiplikation mit den genannten Massen/Mengen dieser Verbraucher oder Unternehmer ist.
ergeben. Sie gelten nur bei ungeteilten Bestellung zu angebotenen Leistungen und/oder 3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Lieferungen und - im Fall von Bauleistungen - bei ununterbrochener Leistungsmöglichkeit seitens Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich 
des Auftragnehmers. Bei Vereinbarungen, die Liefer- und Leistungsfristen von mehr als 4 Monate zugestimmt.
nach Vertragsabschluss enthalten, ist der Auftragnehmer berechtigt, in Verhandlungen über eine 4. Eigentums- und Urheberrechte an vom Auftragnehmer erstellten Kostenvoranschlägen, 
neue Preisvereinbarung einzutreten. Zeichnungen, Entwürfen und Berechnungen bleiben vorbehalten. Derartige Unterlagen dürfen 

2. Für das Aufmaß gilt das Rohbaumaß entsprechend den einschlägigen DIN-Vorschriften. ohne Zustimmung des Auftragnehmers weder verändert, vervielfältigt noch Dritten zugänglich 
3. Wird außerhalb üblicher Arbeitszeit Leistung verlangt, ist der Auftragnehmer berechtigt gemacht oder gegenüber Dritten verwendet werden.

Lohnzuschläge in ortsüblicher Höhe zusätzlich zum vereinbarten Preis zur Abrechnungen zu 
§ 2 Vertragsschluss bringen.
1. Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Maße und Gewichte 4. Die Vergütung ist in vollem Umfang bei Lieferung bzw. Abnahme fällig. Der Auftraggeber kommt 

sind, soweit nicht ausdrücklich anderweitig gekennzeichnet, nur annähernd angegeben und ohne weitere Erklärungen des Auftragnehmers 14 Tage nach dem Fälligkeitstag in Verzug, soweit 
entfalten keine Bindungswirkung. Technische sowie sonstige Änderungen bleiben im Rahmen des er nicht bezahlt hat. Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln steht dem Auftraggeber ein 
Zumutbaren vorbehalten. Zurückbehaltungsrecht nicht zu, es sei denn, die Lieferung ist offensichtlich mangelhaft bzw. dem 

2. Für alle Bauleistungen, insbesondere Bodenbelags- und Tapezierarbeiten, gilt gegenüber Auftraggeber steht offensichtlich ein Recht zur Verweigerung der Abnahme der Arbeiten zu. In 
Unternehmern die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB, Teile B und C) in ihrer zum einem solchen Fall ist der Auftraggeber nur zur Zurückbehaltung berechtigt, soweit der 
Zeitpunkt der Auftragserteilung geltenden Fassung. Diese Leistungen entsprechen den für die einbehaltene Betrag im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen 
Arbeiten des/Auftragnehmers geltenden Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) in Kosten der Nacherfüllung (insbesondere einer Mangelbeseitigung) steht. Der Auftraggeber ist 
der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung, soweit nicht nachstehend oder in den nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Mängeln geltend zu machen, wenn er fällige 
Auftragsbestätigungen etwas anderes bestimmt ist oder sonstige besondere Vereinbarungen Zahlungen nicht geleistet hat und soweit der fällige Betrag (einschließlich etwaig geleisteter 
getroffen werden. Auf ausdrücklichen Wunsch ist der Auftragnehmer bereit den Text der genannten Zahlungen) in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der - mit Mängeln behafteten - 
Bestimmungen zur Kenntnisnahme zur Verfügung zu stellen. Lieferung bzw. Arbeiten steht. 

3. Mit der Bestellung erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. Über Vertragsannahme, 5. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
Änderungsangebote informieren wir schriftlich in angemessener Frist. Der Vertrag kommt erst mit festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht 
der von uns erstellten schriftlichen Auftragsbestätigung und ausschließlich mit dem dort nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
widergegeben Inhalt zustande.

§ 6 Gefahrübergang4. Wir sind berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit wir trotz des vorherigen Abschlusses eines 
1. Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung entsprechenden Einkaufsvertrages den Liefergegenstand nicht erhalten; unsere 

der verkauften Ware auch beim Versendungskauf mit der Übergabe der Ware auf den Verbraucher Verantwortlichkeit für Vorsatz oder Fahrlässigkeit bleibt nach Maßgabe der § 8 dieser 
über.Bedingungen unberührt. Wir werden den Kunden unverzüglich über die nicht rechtzeitige 

2. Bei Unternehmern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung Verfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren und, wenn wir zurücktreten wollen, das 
der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an den Rücktrittsrecht unverzüglich ausüben; wir werden im Falle des Rücktritts die entsprechende 
Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person Gegenleistung unverzüglich erstatten.
oder Anstalt auf den Unternehmer über.

§ 3 Vertragsabwicklung 3. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.
1. Höhere Gewalt, unvorhersehbare, schwerwiegende Betriebsstörungen verlängern die Lieferfrist 

§ 7 Gewährleistungum die Dauer der Verzögerung. Über den Eintritt einer solchen Verzögerung wird der Auftraggeber 
1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, offensichtliche Mängel innerhalb von 2 Tagen nach Erhalt der unverzüglich unterrichtet.

Ware/Leistung dem Verkäufer schriftlich anzuzeigen; zur Wahrung der Frist genügt die Absendung 2. Falls wir die vereinbarte Leistungs- oder Lieferfrist aus anderen Gründen nicht einhalten können, 
der Anzeige innerhalb der Frist. Die Mängel sind dabei detailliert zu beschreiben. Zeigt der hat der Auftraggeber uns schriftlich in Verzug zu setzen und eine - Art und Umfang der Leistung 
Auftraggeber wissentlich oder grob fahrlässig einen Mangel an, der gemäß der Überprüfung des angemessene - Nachfrist zu gewähren, es sei denn, die Leistung ist kalendermäßig bestimmt. 
Auftragnehmers nicht besteht, so hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer die hieraus 3. Der Auftraggeber kann Schadenersatz wegen Verzuges nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
entstandenen Aufwendungen zu ersetzen. Der Auftraggeber ist berechtigt nachzuweisen, dass des Auftragnehmers, seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen geltend machen.
der angezeigte Mangel doch besteht. 4. Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf 

2. Der Auftragnehmer leistet für Mängel der Ware zunächst nach seiner Wahl Gewähr durch ähnliche, nicht vom Verkäufer zu vertretende Ereignisse, z.B. Streik oder Aussperrung, 
Nachbesserung oder Neuherstellung.zurückzuführen, verlängern sich die Fristen um die Zeiten, während derer das vorbezeichnete 

3. Sofern der Auftragnehmer die Erfüllung ernsthaft und endgültig verweigert, er die Beseitigung des Ereignis oder seine Wirkungen andauern. 
Mangels und der Nacherfüllung wegen unverhältnismäßiger Kosten verweigert, die Nacherfüllung 5. Der Auftragnehmer haftet bei Verzögerung der Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der groben 
fehlschlägt oder sie dem Auftragnehmer unzumutbar ist, kann der Auftraggeber nach seiner Wahl Fahrlässigkeit des Auftragnehmers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung), Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) und schuldhaft verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den 
Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Wählt der Kunde Schadensersatz statt der Leistung, gesetzlichen Bestimmungen. In anderen Fällen des Verzugs wird die Haftung des Auftragnehmers 
so gelten die Haftungsbeschränkungen gemäß § 8 Ziff. 1 und 2. Bei nur geringfügigen Mängeln für den Schadensersatz neben der Leistung auf insgesamt 5 % und für den Schadensersatz statt 
steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.der Leistung (einschließlich des Ersatzes vergeblicher Aufwendungen) auf insgesamt 5 % des 

4. Sofern der Auftragnehmer die in einem Mangel liegende Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat, ist Wertes der Leistung begrenzt. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers sind - auch nach 
der Auftraggeber nicht zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.Ablauf einer dem Auftragnehmer etwa gesetzten Frist zur Leistung - ausgeschlossen. Die 

5. Die Gewährleistung richtet sich gegenüber Unternehmern bei Bauleistungen nach § 13 VOB/B. Beschränkung gilt nicht bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der 
Rechte des Auftraggebers wegen Mängeln, die nicht ein Bauwerk bzw. ein Werk, das in der Schadensersatzanspruch für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch 
Erbringung von Planungs- und Überwachungsleistungen hierfür besteht, betreffen, verjähren in auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein weiterer 
einem Jahr ab Abnahme des Werkes/ Reparaturgegenstandes. Die einjährige Verjährungsfrist gilt Fall nach Satz 1 dieses Abs. (5) gegeben ist. Ein Recht des Auftraggebers zum Rücktritt vom 
nicht, wenn dem Auftragnehmer grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Falle von dem Vertrag bleibt unberührt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den 
Auftragnehmer zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
Auftraggebers. Eine Haftung des Auftragnehmers nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt 6. Bei der Lieferung von Gegenständen erfolgt der Versand ab Werkstatt bzw. Lager auf Rechnung 
ebenfalls unberührt.und Gefahr des Auftraggebers. 

6. Bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder der Übernahme einer Garantie für die 7. Der Auftragnehmer ist Unternehmern gegenüber zu Teilleistungen berechtigt, soweit sie für den 
Beschaffenheit bleiben weitergehende Ansprüche unberührt.Auftraggeber zumutbar sind. Sie werden erst nach vorheriger Mitteilung an den Kunden 

ausgeführt.
§ 8 Haftungsbeschränkungen und -freistellung

8. Geringfügige Abweichungen bei Holzoberflächen (Farbe und Maserung) sowie bei Textilien 
1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den 

(Gewebe und Farbe) bleiben vorbehalten. 
vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht 

9. Kann die Lieferung aufgrund von Umständen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, nicht zum 
fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. 

vereinbarten Termin erfolgen, so geht die Gefahr in dem Zeitpunkt auf den Auftraggeber über, in 
Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher 

dem ihm die Anzeige über die Lieferbereitschaft zugegangen ist. Lagerkosten gehen zu Lasten des 
Vertragspflichten nicht.

Auftraggebers. 
2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus 

10.Die Abnahme der Lieferungen oder Leistungen hat nach angezeigter Fertigstellung unverzüglich 
Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- 

zu erfolgen. Dies gilt auch für in sich abgeschlossene Teillieferungen oder –leistungen.
und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

11.Beim Anliefern wird vorausgesetzt, dass das Lieferfahrzeug unmittelbar an das Gebäude fahren 
3. Der Kunde stellt uns von allen Nachteilen frei, die uns durch Dritte wegen schädigender 

und entladen kann. Mehrkosten, die durch weitere Transportwege oder wegen erschwerter Anfuhr 
Handlungen des Kunden - gleichgültig ob vorsätzlich oder fahrlässig - entstehen können.

vom Fahrzeug zum Gebäude verursacht werden, werden gesondert berechnet. Für Transporte 
über das 2. Stockwerk hinaus sind mechanische Transportmittel vom Auftraggeber bereitzustellen. § 9 Datenschutz, Datenspeicherung
Treppen müssen passierbar sein. Wird die Ausführung der Arbeiten des Auftragnehmers oder der 1. Der Vertragstext sowie die auftragsbezogenen Daten werden von uns gespeichert.
von ihm beauftragten Personen durch Umstände behindert, die der Auftraggeber zu vertreten hat, 2. Der Kunde ist über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der für 
so werden die entsprechenden Kosten (z. B. Arbeitszeit und Fahrgeld) in Rechnung gestellt. die Ausführung von Bestellungen erforderlichen personenbezogenen Daten sowie über sein 

Widerspruchsrecht zur Verwendung seines anonymisierten Nutzungsprofils für Zwecke der 
§ 4 Eigentumsvorbehalt

Werbung, der Marktforschung und zur bedarfsgerechten Gestaltung des Dienstes ausführlich 
1. Bei Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des 

unterrichtet worden.
Kaufpreises vor.

3. Der Kunde stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
Bei Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung 

ausdrücklich zu. Ihm steht das Recht auf jederzeitigen Widerruf der Einwilligung mit Wirkung für die 
aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.

Zukunft zu.
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und 

Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig § 10 Schlussbestimmungen
durchzuführen. 1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern, die den Vertrag nicht zu 

3. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, beruflichen oder gewerblichen Zwecken abschließen, gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht 
sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der 
Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Die Bestimmungen des UN-
anzuzeigen. Kaufrechts finden keine Anwendung.

4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziff. 2 und 3 dieser Bestimmung vom Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag 
Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen. unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in 

5. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrags ab, die ihm durch die nicht bekannt sind.
Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der 3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Kunden (ausschließlich dieser Allgemeinen 
Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Geschäftsbedingungen) ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die 
Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung 
ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen 

6. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Gegenstände für die Dauer des Eigentumsvorbehalts gegen möglichst nahe kommt.
Feuer, Wasser, Diebstahl und Einbruch ausreichend zu versichern, gegebenenfalls tritt er die 

Allgemeine Aufrags-, Liefer- und Zahlungsbedingungen der Firma maden GmbH
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